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1. Grundlagen der Marktkonsultation 
Beabsichtigt das Amt für Kommunikation (im weiteren „AK“) Massnahmen der 
Sonderregulierung zu treffen, die voraussichtlich beträchtliche Auswirkungen auf den 
betreffenden Markt haben werden, kündigt es dies interessierten Parteien in 
Übereinstimmung mit Art. 24 Abs. 1 KomG an und gibt ihnen Gelegenheit zur Stellungnahme 
innert einer angemessenen Frist. Das Amt hat zu diesem Zweck eine öffentliche Konsultation 
nach Art. 46 KomG i.V.m. Art. 24 Abs. 1 Bst. a RKV durchzuführen. 

Das AK veröffentlicht nach Art. 41 Abs. 2 KomG wesentliche Informationen wie die Aufhebung 
von Sonderregulierungsmassnahmen ebenfalls über öffentliche Konsultationen. 

Das Konsultationsverfahren gemäss Art. 24 Abs. 1 und Art. 46 Abs. 1 KomG zum Zweck der 
Marktanalyse ist ein nicht-streitiges Verwaltungsverfahren eigener Art. Es dient der 
Überprüfung der Wettbewerbsverhältnisse und der Förderung der Transparenz durch die 
frühzeitige und öffentliche Diskussion der vom AK erstellten Marktanalyse. 

Alle Stellungnahmen werden in der Regel, soweit sie nicht einer Geheimhaltungspflicht 
unterliegen, auf der Webseite des AK publiziert, wobei die Entscheidung, ob eine Stellung-
nahme vollständig, teilweise oder gar nicht publiziert wird, alleinig beim AK liegt. Die 
eingelangten Stellungnahmen werden bei der weiteren Bearbeitung der Marktanalyse 
berücksichtigt, soweit diese in der Auffassung des Amtes von Bedeutung sind. Gemäss Art. 47 
Abs. 1 KomG begründet die „Teilnahme an einer öffentlichen Konsultation [...] keine darüber 
hinausgehenden Rechtsansprüche“. 

2. Durchführung der Konsultation 
Das AK veröffentlichte gestützt auf Art. 40 KomG die Konsultationsfassung des Dokuments 
„Marktanalyse: Aufhebung bestehender Regulierungsmassnahmen des Zugangs zum 
öffentlichen Telefonnetz an festen Standorten“ am 31. Mai 2022 auf der Webseite des AK 
unter der Rubrik Konsultationen1. Im Melderegister erfasste Anbieter wurden vom AK darüber 
hinaus am selben Tag mit E-Mail über die Konsultation informiert (s. Anhang 1). 

Das AK lud interessierte Parteien im Rahmen der öffentlichen Konsultation dazu ein, bis zur 
Frist am 22. Juni 2022 Stellungnahmen zu den Inhalten des Konsultationsdokuments 
abzugeben.  

Das AK erhielt innerhalb der gesetzten Frist Stellungnahmen von den zwei Anbietern li-life 
web+it est. und Voxphone AG. Im Weiteren teilten die Anbieter Hoi Internet AG und Telecom 
Liechtenstein AG mit, dass sie auf eine Stellungnahme verzichteten. 

                                                        

 

1  abrufbar unter  https://www.llv.li/inhalt/12381/amtsstellen/konsultationen  

https://www.llv.li/files/ak/marktanalyse-telefonanschluss-festnetz_2022-konsultation.pdf
https://www.llv.li/files/ak/marktanalyse-telefonanschluss-festnetz_2022-konsultation.pdf
https://www.llv.li/inhalt/119308/amtsstellen/marktanalyse-zugang-zum-telefonnetz
https://www.llv.li/inhalt/12381/amtsstellen/konsultationen
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3. Auswertung der Stellungnahmen 
Nachfolgend werden die relevanten Punkte der Stellungnahme von li-life web+it est. und 
Voxphone AG erörtert.  

Die eingelangte Stellungnahmen sind – soweit sie nicht berechtigten 
Geheimhaltungsinteressen unterlieget – inhaltlichen im Originaltext in Anhang 2 sowie auf der 
Webseite2 des AK veröffentlicht. 

 

Stellungnahme der li-life web+it est. 

Die Stellungnahme der li-life web+it est. ging fristgerecht am 20. Juni 2022 ein. 

Themen: 

 Li-life web+it bringt in der Stellungnahme vor, dass ihre Verbindungspreise nach Liechten-
steiner Fest- und Mobilanschlüssen in Tabelle 8 der Marktanalyse mit den Werten 
5.69 / 24.36 falsch angegeben wären und dass 5.28 / 22.62 die richtigen Preise seien. 

Das AK hält dazu Folgendes fest: 

 In Tabelle 8 sind die Verbindungspreise inkl. Mehrwertsteuer angegeben, während die 
Werte 5.28 / 22.62 in den Entgeltbestimmungen der li-life web+it gemäss den 
„Konditionen Minutentarife National“ exkl. Mehrwertsteuer gelten. Die Werte in Tabelle 8 
entsprechen nach Abzug der Mehrwertsteuer den Preisen in den Entgeltbestimmungen. 
Somit sind die Preise der Li-life web+it in Tabelle 8 auf Basis inkl. Mehrwertsteuer korrekt. 

 

Stellungnahme der Voxphone AG 

Die Stellungnahme der Voxphone AG ging fristgerecht am 21. Juni 2022 ein. 

Themen: 

 Voxphone AG nimmt in der Stellungnahme ebenfalls auf Tabelle 8 Bezug. Li-life, TV-COM 
und Vestra hätten dieselben Tarife. Korrekt seien 5.28 / 22.60. 

Das AK hält dazu Folgendes fest: 

 Zu li-life web+it wurde bereits oben festgehalten, dass die Werte in Tabelle 8 korrekt sind. 

 Betreffend TV-COM zeigt Tabelle 8 die Werte, die am 21. Dezember 2021 auf der Webseite 
dorfnetz.li dargestellt und mit Download als Dokument «32-Gespraechstarife-2019-10-
10.pdf» zu beziehen waren. 

 Die Preise der Vestra ICT in Tabelle 8 sind ebenfalls richtig, auf Grundlage des mit 
Download am 14. Dezember 2021 bezogenen Dokuments «PlusTelefonie.pdf» 

 Betreffend Preisen der Voxphone AG wurden in der Tabelle 8 die günstigsten Preise 
eingesetzt, d.h. 4.9 / 21.00 welche für Prepaid-Anschlüsse als Preise inkl. Mehrwertsteuer 

                                                        

 

2  abrufbar unter https://www.llv.li/inhalt/118383/amtsstellen/abgeschlossene-konsultationen  

https://www.llv.li/inhalt/118827/amtsstellen/marktanalysen-mobilterminierung-und-festnetzterminierung
https://www.llv.li/inhalt/118383/amtsstellen/abgeschlossene-konsultationen
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gelten. Für Anschlüsse mit Monatsrechnung ist zu den 4.9 / 21.00 noch die 
Mehrwertsteuer hinzuzurechnen, was zu den 5.28 / 22.60 gemäss Stellungnahme von 
Voxphone führt. 

 Die Tabelle 8 zeigt fehlerfrei die Verbindungspreise inkl. Mehrwertsteuer, welche im 
Dezember 2021 galten. 
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 Information über Konsultation der Markt–
analyse betreffend Zugang zum Festnetz 

Die Information über die Konsultation der Marktanalyse betreffend Zugang zum Telefonnetz 
wurde am 31. Mai 2022 auf die Webseite des AK gegeben und an die gemeldeten Anbieter 
und Betreiber verschickt. 
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Voxphone AG 
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